
Warum braucht Ihr Unternehmen ein Früherkennungs-
system für existenzgefährdende Risiken? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

seit 2021 verpflichtet das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen (StaRUG) Unterneh-
men, ein strukturiertes System zur Krisenfrüherkennung einzurichten. Es gilt für alle haftungsbeschränkten 
Unternehmen, also z.B. GmbH, AG und GmbH & Co. KG. Zweck des Früherkennungssystems ist die Vermei-
dung von Insolvenzen, indem Geschäftsführer in die Lage versetzt werden, entsprechende Gefahren frühzeitig 
zu bemerken. Hierzu muss das System strukturiert sein und sich an relevanten Unternehmenskennzahlen 
orientieren. Wichtig sind insbesondere die Identifikation und planmäßige Bewertung von Markt-, Kredit-, Liqui-
ditäts- und operativen Risiken.  

Je früher Probleme erkannt werden, desto größer sind die Handlungsspielräume, um drohende Krisen abzu-
wenden. Zudem unterstützt ein gutes Risikomanagementsystem auch die langfristige Unternehmensplanung 
und die Wettbewerbsfähigkeit. Gerät ein Unternehmen dagegen durch ein mangelhaftes oder nicht vorhande-
nes Früherkennungssystem in die Insolvenz, kann dies sogar die persönliche Haftung der Geschäftsführung 
zur Folge haben. 

 

Mit unserer Infografik auf der nächsten Seite überblicken Sie den grundlegenden Aufbau 
eines solchen Risikomanagementsystems für Zwecke der Früherkennung. Die konkrete Aus-
gestaltung hängt von den Verhältnissen in Ihrem Unternehmen ab. Bitte zögern Sie nicht, uns 
bei Detailfragen zu kontaktieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  



 

 


